
 

Datenschutz: Personenbezogene Daten werden von der Software AG – Stiftung nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 

sofern dies zur Bearbeitung Ihres Antrags erforderlich ist. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b,f DSGVO. Weitere 

Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten entnehmen Sie bitte den „Datenschutzhinweisen für Antragsteller“. 

Stand: November 2023 

Leitfaden zur Antragstellung  

Benötigte Antragsunterlagen 

 Bezeichnung des Antragstellers mit Anschrift und Bankverbindung 

 handelnde Personen mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

 Kurzbeschreibung (Eigendarstellung) des Antragstellers 

inkl. Angaben und Dokumenten zu folgenden Themen, falls es sich um eine Schule oder einen Kindergarten in freier 

Trägerschaft1 bzw. einen Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe oder Alten- und Behindertenhilfe² handelt 

 Schutzkonzept/Konzept zur Gewaltprävention1/2 

 (sozial-)pädagogisches Konzept1/2 

 Medienkonzept nach Altersstufen1 

 Begründung und Beschreibung der geplanten Maßnahme 

o Welche Ziele sollen erreicht werden? 

o Was ist das Innovative an diesem Vorhaben? 

o Was sind die Erfolgskriterien der Maßnahme und wie soll der Erfolg gemessen werden? 

o Sofern es sich um ein Forschungs- oder Entwicklungsprojekt handelt:  

Welche Theorie- und/oder Praxisbezüge gibt es?  

 Zeitplan der gesamten Maßnahme 

 Kosten- und Finanzierungspläne (Eigenmittel, Fremdmittel, Darlehen etc.) 

 bei der Software AG – Stiftung beantragte Fördersumme 

 Rechtsform und Bestätigung der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid) 

 aktuelle Satzung bzw. aktueller Gesellschaftsvertrag des Trägers 

 aktueller Auszug aus dem Vereinsregister 

 letzter Jahresabschluss (Bilanz, G+V) mit Vergleichszahlen des Vorjahres 

 Zusätzlich bei Baumaßnahmen 

 Baubeschreibung und Raumprogramm 

 Kostenschätzung nach DIN 276 und NGF-Flächenberechnung nach DIN 277 

 Baupläne 1:100, ggf. Verkleinerungen und Fotos 

 Nachweis der Eigentumsverhältnisse 

Sollten Sie Unterlagen nicht einreichen können, begründen Sie dies bitte nachstehend: 

 

 

 

 

 

 

 


